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An kanfmännifchen Korporationen und Handelsfammern find in der Provinz 
vorhanden die Vorfteherämter der Kaufmannjchaft: 

a) zu Königsberg i. Pr. für den Stadt- und den Landkreis Königsberg, 
fowie den Kreis Fiichhaufen (Berfaffung der Königsberger Kaufmann- 
jchaft vom 10. Mai/12. Juni 1899, abgedr. im Königsberger Neg.-AmtS- 
blatt ©. 492); 

b) zu Memel für den Stadtbezirt Memel mit !/asmeiligen Umfreife, Bon 

melsvitte und Schmelz (Nevid. Statut vom 22. Auguft 1871, ©. ©. ©.40); 

c) zu Tilfit für die Stadt Tilfit (Nevid. Statut vom 22. Auguft/17. November 

1871, ©. ©. ©. 575) 
und die Handelsfammern zu Braunsberg und sniterburg. 

II. Aufgaben der Waffervermwaltung. 

1. Unterhaltung der Wafferlänfe und Uferfchuß. 

Sn $ 12 der Stroms, Deich- und Uferordnung vom 14. April 1806 ijt 
für die Neinigung der Gräben im Allgemeinen und insbejondere in den Niede- 
rungen der Saß aufgeftellt, daß jeder Grundbefiger in der NAegel verpflichtet it 
die über fein Eigenthum gehenden Gräben und Kanäle, durch welche das Wajjer 
feinen ordentlichen und natürlichen Ablauf hat, zu unterhalten und gehörig 
veinigen zu lafjen. 

Die SS 13—16 enthalten hierüber, jomwie über die Kontrolle diejer Ver: 
pflichtung durch die Graben-Schau-Rommiffion, die Schauung auch der Fleimen 
Bewallungen gegen die Heberfchwenmungen und Beitauungen der Binnengemwäfjer 
und die Zufchättung von Gräben bejondere Vorjchriften, die fich indefjen nur 
auf die innerhalb der Memel-tiederungen befindlichen oder mit denfelben in 
örtlichem Zufammenhange jtehenden Gräben und Kanäle beziehen. 

Zufag 12 des oftpreußifchen Provinzialvechts legt allen Grundbefigern die 
Verpflichtung auf, das Waffer in ihren Teichen dergeftalt abzulajjen, daß die 
dadurch bejtauten Wiefen der oberhalb Legenden Nachbarn längjtens bis zum 
12. Mai vom Wafjer frei werden, läßt indejjen neben einer Objervanz hinficht- 

lich diefes Termins Ausnahmen im Wege befonderen Webereinfommens zu. 

Hinfichtlich der jchiffbaren Ströme, Flüffe und Kanäle verbietet $ 3 der 
Stvom>, D.- u. 1.:D. vom 14. April 1806 die Anlage von Wafch- und Bade: 
häufern oder fonftigen Embauen, fowie die Herftellung von Wafferleitungen oder 
irgend welchen Anftalten, durch welche der Lauf des Zlufjes gehemmt, eingefchräntt 
oder verändert werden Fönnte und macht jämmtliche Anlagen diefer Art von der 
Genehmigung der Landespolizeibehörde ahbängig. Dafelbft werden auch alle 
Bejchädigungen der Strombaumwerfe verboten. 

Beichränfungen der Schiffsgefäße hinfichtlich des Anlegens am Ufer ent- 
hält S 7 a.a.D. Das Flößen des lofen Klobenholzes ift nach $ 8 auf allen 
Ichiffbaren Gewäfjern verboten und joll nur für Eleinere Flößbäche und Gräben 

gejtattet werden. . 
$ 10 macht e8 beim Holzfällen an den Ufern zur Pflicht, daß nichts von 

dem gefällten Holz vder Strauch in den Strom fällt. Bäume, welche dem zu- 
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wider oder durch Stürme in den Fluß geworfen werden, müfjen jpäteftens 
binnen acht Tagen herausgefchafft werden. 

Unterfagt tft e3 nach $ 11 a. a. D., durch einen fchiffbaren Strom, Fluß oder 
Kanal zu veiten, zu fahren oder mit einer Herde Vieh durchzutreiben. Das 
Tränfen foll nur an den dazu bejtimmten Stellen erlaubt fein, wobei indefjen 
durch entjprechende Vorrichtungen dafiv geforgt werden ‚muß, daß das Vieh 
nicht in den Strom hineingeht. 

Zum Schußge der Ufer-, Damm- und Steomregulivungswerte find innerhalb 
der NRegterungsbezirfe bejondere Bolizeiverordnungen erlafjen '), theilweife finden 

fi) entfprechende Beitinnmungen in den Bolizeiverordnungen, welche den Verkehr 
für einzelne jchiffbare Gewäfjer oder Theile derjelben vegeln (vergl. Kapitel IV). 

2. Schuß und Negulirungsbauten. 

Der 8 47 der Stroms, D.- u. U.-D. vom 14. April 1806 fchied die Wafjer- 

bauten in den Memel-Vliederungen in drei Klafjen, je nachdem fie lediglich die 
Erhaltung oder VBerbefjerung der Schiffahrt, nicht aber die Deckung abbrüchiger 
Ufer zum Gegenjtande hatten, oder gleichzeitig die Verbefferung der Schiffahrt 

und die Sicherung der Ufer bezwecten, oder lediglich zum Schuße der Ufer 
und der darauf befindlichen Anlagen beftimmt waren. 

Die Koften für alle Arbeiten der erjten Urt follten allein dem Staate, 
die Ausgaben für die der dritten Klafje angehörigen Veranftaltungen allein den 
Uferbefiger zufallen, hinfichtlich der gleichzeitig dem Iutereffe der Schiffahrt und 
der Mfer-Sicherung dienenden Werke aber jollte die Sriegs- und Domänen- 
fammer in jedem Falle bejtimmen, welchen Theil der Ausführungsfojten dev 
Staat und welchen die Uferbefiger herzugeben hätten. Die fragliche Anordnung 

mußte alsbald befolgt werden, es ftand indefjen beiden Theilen die Exgreifung 
de3 Nechtsweges hiergegen zu. 

Die vorerwähnten Beftimmungen, welche durch die eigenartige Organifation 
des Deichwejens in den Memel-Niederungen bedingt waren, haben mit dejjen 
Umgeftaltung auf der Grundlage des Deichgefeges ihre praktifche Bedeutung ver- 
foren, die Verpflichtung der Deichverbände bejchränft fich gegenwärtig auf die 
Herftellung und Unterhaltung der nad ihrer VBerfaffung von ihmen auszuführenden 

und zu erhaltenden Anlagen, die Sicherung der Ufer wird, als in nothwendigen 
Zufanmmenhange mit der Ausgeftaltung der Schiffahrtsrinne ftehend, vom Staate 

allein bewirkt, maßgebend find auch hier die Vorfchriften des Gejeges über die 
Befugniffe der Strombauverwaltung vom 20. Auguft 1883 und die allgemeinen 
Gefichtspunfte, welche in dem Abfchnitt I zur Darjtellung gelangt find. 

Die Entwicllung der Steombauten am Pregelftrome und an der Deime ift 
bereit3 auf ©. 344/5 kurz dargelegt. In dem 1817 aufgeftellten Koftenanjchlage 
waren fin die dringlichjten Arbeiten am PVregelftiome 18 311 Mark vorgefehen. 

Fir die Strecte innerhalb des Negierungsbezirts Gumbinnen find von 1852 

u. 1879 450 200 Maxf verausgabt worden, für die im Regierungsbezivte Königs- 

) Bergl. PB. B. der Neg. zu Gumbinnen vom 18. Dezember 1861 — Amtsblatt v. 
1862 ©. 133.


